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Gesetzgebender Rath/ Juni»
Fortsetzung.

(Beschluß des Berichts der Petitionen-CommißwH
über nachfolgende Gegenstände:

6. Die aus 12 Gemeinden bestehende Bezirksmumzi-
palität von Vexxio im Distrikt und Canton Lugano, ste',
let dem gesctzged. Rath die Unmöglichkeit vor, in welch,«
diese Gemeinde sich befindet, die in dein Ansagen,»stein
decretirlen Grundadgàn entrichten z» können. Sie legt
Ihnen das äusserste Elend und den Mangel aller Art
Nahrungsmittel, in welcher diese Gemeinden schmachten,
ans Herz, so daß viele Einwohner ihre Nahrung in
Kräutern und Wurzeln suchen müssen; fie erwartet also

vielmehr von dem Mitleiden und Menschenliebe der Nr.
gicrung den Trost nnd die Unterstützung, die ihnen durch
das Gesetz vom 7. Aug. des vorigen Jahrs versprochen
worden sino. Sie glaubt daß die Unkosten der zu nna-

chenden Schätzung ersparet werden könnten, wenn man
den schon vorhandenen Cadaster der Güter annehmen
wurde. Sie stellet Ihnen endlich das Drückende der

neuen Taxe der Gerichcsgcdühren vor, und wünschet
eine Verminderung desselben, oder die Bestätigung des

schon vorhandenen Taxes.

In Folge des Gesetzes vom 7. Aug. des vor. Jahrs
und in Folge des an die Vollziehung lezthin erlassenen

Botschaft, die Ausführung des Fmanzchstems in den

italienischen Cantonen betreffend, rathet Ihnen die Bet.
Commission, diese Bittschrift an den Voüz. Nach zu stn»

den, damit er die bedaurungswürdige Lage dieser Ge°
meindcn beherzige, und ihnen die mögliche Erieichle-
rung verschaffe. Angenommen.

7. Auch die Bezirksmunizipalâ von BrcganzoNO
im Canton und Distrikt Lugano stellet dem gesetzg. Rath«
die traurige Lage ihrer Einwohner vor, und macht die

nemlichen Bemerkungen über den Fmanzplcm und Ge-
richlsgebühren, die von der MunizipaMät von PeWv'
sind gemacht worden.

Die Petitions Commission schlagt vor, aus den nenn.-

lichen Gründen diese wie jene Bitlichrist an den Bollz>.

Rath mit Empfehlung zu senden. Angenommen,
8. Die Wirthe, Schenken und andere Weinserkäuftv

der Gemeinde Lugano beschweren sich über die Getränk-
aufläge, und besonders über die Beziehungsark derselben,-

wsiche auf ihre Lsealiiäk nicht anpassend seyn kann,
indem sie genöthigt sind, im Sommer täglich den Weiw
auS den Keilern zn holen die jenseits deS Sees 2 Sum-
den eutfernt gelegen sind, und begehren, daß der- Wem-



v.nkauf nicht mehr M andere Gewerbe »nd Handels-
gegenstände belastet werde.

Die Pet. Commission rathet an, diese Bittschrift der

Vollziehung zu überweisen. Angenommen.

y. Die BB. de Saussure, Collet und Louis Mercier,
Cruudetgenlhümer im Lcman, wünschen für den auszu-

nehmenden Gülercadaster, der Gemeinde Romane! stir

Lausanne beygczählt zu werden. An die Voll;, gewiesen.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Poli-
zeycommißion gewiesen:

B- Gesetzgeber! Sie haben dem Vollz. Rath eine

Bittschrift des B. Joh. Sind. Fischer von Nynach, Cc.

Argau übersendet, worinn er entweder die Zurücknahme

der Bewilligung eines Mühlenbancs an der Wyncn,
weiche dem B. Hr. Iac. Wir; ertheilt worden ist, oder

die Stückerstattnug einer für d-e Vorrechte seiner Mühle

bezahlten Snmme und die Nachlassung eines darauf
haftenden Bodenzinsts verlangt. Der Vollz. Nachsendet

Ihnen diese Bittschrift in Anschluß wieber zurück, und

ertheilt Ihnen Ihrem Wunsche gemäß, einen Bericht
über diese Angelegenheit. — Aufeine im Juni vorigen

Jahrs von der Gemeinde Burg und dem B. Fischer,

Müller zu Nynach an die Regierung gelangte Vorstcl.

lung gegen den Mühle-chau des B. Wirz zu Menziten,

ward von der VerwaltungbkaWlvÄecharüber ein Bericht

abgefvdert, den sie am 2;. Juli, so wie er abschriftlich

hier beyliegt, eriheilt; aus demselben ergab sich, daß

die Verwaltungskammer am 10. April 1799 < nach vor-

her von zwey ihrer Mitgliedern eingenommenen Augen-

schein unD nach Einsicht der Zeugnisse der Ortsmunizipa-

ticät, in Folge des Dircctorialbcschlusses vom z. Cnsim.

1798, dem B. Wir; bewilligt, in Menziftn auf seinem

Land an der Wyne, eine Mühle mir ; Wasserrädern zu

errichten. Späterhin erschien der Beschluß der Vollz.

Commißion vom 28. April -Zoo, und nun ließ die Vcr-
»valiungskammer noch durch zwey ihrer Mitglieder einen

uucrn Augenschein einnehmen, um die Sache auch nach

den in diesem Beschluß enthaltenen Vorschriften zu im-
lersnchcn. Es fand sich, daß die Vorstellung der Ge-

mcinde Burg mir erschlichen, und durch zwey Munizi-
palbramle ohne Auftrag der Gemeinde eingesandt wvr-
den war, und daß auch die Oppositionen des B. Fischer

nur darinn bestunden, daß durch Errichtung einer neuen

Mühle in dieser Gegend, sein Verdienst geschmälert

werde. Hierauf entschied der Vollz. Rath am 25. Juli
18-20, daß die Bittsteller in ihren Vorstellungen abgrwie.

sen ftyen, und.zur Bezahlung des zweyten Augenscheins

angehalten werden sollen, und daß der Präsident der

Gemeinde Burg wegen Mißbrauch deS Namens der Mu-
uizipalität vor das compclirliche Tribunal gezogen wer-
den sollte. Am -8. Herdstm. langte der B. Fischer mit
einer neuen Vorstellung beym Vollz. Rath ein; da sie

aber ausser der Wiederholung deS Inhalts seiner frühern
Bittschrift nur noch den Grund enthielt, daß seine Mühle
durch eine Urkunde vom Jahr 1592 das Privilegium er-
hatten habe, daß auf einer halben Meile Weges nm die.
selbe, keine neue Mühle errichtet werde, so ward er wie«
der abgewiesen indem das Gesetz vom >9. Wernm. 179?
alle ausschließlichen Gewerbsrechle aufgehoben hat. Hin-
gegen ward ihm angezeigt, daß er dem Bodenzins, der
für die ausschließliche Conceßion auferlegt worden seit
der Aufhebung der Gewcrbsprivilcgicn nicht mehr schul,
dig sey, da alle Bodenztuse dieser Art durch das Gesetz
vom 10. Winterm. ,797, Art. 21, abgcschaft worden
seyen.

Dieses B. Gesetzgeber, ist der Bericht, den Sie vom
Vollz. Rath verlangt haben. Sie werden nun entscheiden,
ob Sie in die neuen Reclamatwnen des B. Fischer ein-
treten wollen.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Polizey«
Commission gewiesen:

B. Gesetzgeber! Der Vollz. Rath glaubt Sie mit den
Vorstellungen bekannt mache» zu müssen, die von meh.
rern in der Republik angesessenen Fremden gegen das
Gesetz vom 24. Wintern,. 1800 eingekommen sind.

Dieses Gesetz hatte zur Absicht, zu verhüten, daß
Fremde, die sich in Helvetica niederlassen, nicht über
Kurzem oder Langem den Gemeinden, in denen sie sich

aufhalten, oder dem Staate zur Last fallen, und da die
ihnen zu ertheilende Niàlassuugàwilligung für eine
gewisse Anzahl von Jahren gültig seyn sollte, so ist durch
den Art. 15 eine Gebühr von bis 48 Fr. dafür be-

stimmt worden. Allein bey der mm bevorstehenden.Ein«
führung emer neuen Verfassung läuft der Fremde Gefahr,
daß die ihm ertheilte Niederlassungsbewlillgnng nicht
von langer Dauer seyn werde.

Deßwegen scheinen auch die eingelangten Vvrstcllun.
gen, daß unter einer solcher Voraussetzung die Gebühr
zu hoch angcsezt sey, dem Vollz. Nach nicht ungcgründet.

Er ladet Sie daher ein, den Gegenstand in Berathung
zu nehmen, und zu untersuchen, ob es nicht angemes-
sen wäre, den Verwaltungskamm-wn hierin eine größere

Vollmacht zu geben, und das Minimum der Nieder«
lassm.göbcw'.liigungsgebühr auf s Fr. herabzusetzen.

(Dis Fortsetzung folgt.).
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Gesetzgebender Rath, i i.Juni.
Fortsetzung.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Munizi-
palitäts-Commlssion gewiesen:

B- Gesctzgeder! Sie haben dem Vollz. Rath Ihren
Gesctzesvorschlag vom i. May, die Organisation der

Gemcmdsräthe betreffend, mitgetheilt, um sein Befin-
den darüber zu vernehmen. So dringend auch immer
das Bedürfniß seyn mag, die Localadministration auf
«inem zweckmässigen Fusse einzurichten, und vorzüglich
dabey die Erfahrungen der lezten Jahre zu benutzen,
so ist dennoch nicht einzusehen, wie eine solche Maßre-
gel unter den gegenwärtigen Zeitumständen und über-

Haupt von der itzigen Regierung getroffen werben könnte.

Die Organisation der Munizipalbehörden macht einen

wesentlichen Theil der Cantonöverwaltungen aus, die

nach dem neuen, vorläufig von Ihnen angenommenen
Vcrfaffungsplane, durch die Cantsne selbst bestimmt
werden sollen. Bey der großen Wichtigkeit des Gegen-
fraudes aber ist zu wünschen, daß diejenigen, denen

diese Bestimmung obliegen wird, ein nachahmungswür-
digcs Vorbild vor Augen haben möchten, und da der

vorliegende Entwurf die zu dem Ende erfoderlichen Ei-
genschasten gröstentheils i» sich zu vereinigen scheint ; so

trägt der Vollz. Rath darauf an, daß Sie B- G. zwar
alle fernern Bcrathfchlagungen über den Gesetzesvor.

schlag einstellen, hingegen die Bekanntmachung vessel-

ben, um zu dem angeführten Zwecke zu dienen, gestat-

ten, oder auf eine indirecte Weise veranstalten mögen.

Lü scher erhält für 8 Tage Urlaub.

Am Juni war keine Sitzung.

Gesetzgebender Rath, iz. Juni.
Präsident: Mittel holzer.

Die Unterrichts,Commission legt die ihr von dem Er-

ziehungsrathe des Cantons Sentis eingesandte tabellari,
sche Uebersicht des Zustandes der Schulen in diesem Can-
ton vor (Vergl. S. -19); fie trägt auf ehrenvolle Mel-
dung dieser verdienstlichen Arbeit im Protokolle und daß
davon ein Auszug an den Erziehungsrath gesandt werde,
an. Dieser Antrag wird angenommen.

Die gleiche Commission räch zu folgender Botschaft,
welche angenommen wird:

V. Vollz. Räthe! Die Gemeinde Nothwyl im C. Lu-

zern, welche eine von der Pfarrey Surfee abhängige
Kaplaney ausmacht, wünscht in beyfolgender an den

gesetzgeb. Ralh gerichteten Petition, sich von ihrer Mut-
terkirche'Irenen zu dürfen, und sie hat auch die dießfällige
Erklärung der Gemeinde Suesee mit eingesandt. Der
gesetzgeb. Rath, ehe er in dieses Begehren eintrette» kann,
wünscht das Befinden der Vecwaltungskammer von Lu«

zern über die Nothwendigkeit dieser von der Gemeinde

Nothwyl, auf eine wie es scheint sehr bckkge Weise ge»

wünschte Trennung zu erhalten und ladet Sie desna«

hen ein, solches einholen zu lassen und ihm mitzutheilen.
Die gleiche Commission erstattet folgenden Bericht,

dessen Antrag angenommen wird.
B. Gesetzgeber! Unterm 2z. Febr. und 11. Merz lezt-

hin hatte Ihnen der Vollz. Rath zu Gunsten der beyden

aus dem Kloster gctretteuen Mönche, Laghi und Filippis
im Canton Lugano, den Vorschlag einer Aussteuer von
960 Fr. für jeden derselben, zur Genehmigung vorgelegt.

— Auf den Bericht Ihrer Untcrrichts-Commifsion ver-
langten sie nähere und bestimmtere Auskunft über die s
Punkte:

1) Ob die beyden Mönche durch diese Aussteuer ein
solches Schiksal sich verschaffen können, daß sie in Zu-
kunfc weder ihrer Familie »och ihrer Gemeinde noch
dem Staate zur Last fallen?

2) Ob sie nicht fähig seyen, in irgend einem mit
ihrem Stande vereinbaren Amte, vom Staate ange,
stellt zu werden?
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Mit feiner neuer» Botschaft vom 6. May übersendet

Ihnen nun zwar der VoUz. Rath tie sich auf obige

Fragen beziehenden Erklärungen der bevden Mönche

-— die aber encrer Unterrichts-Commission so nnbe-

stimmt, zwcpdcutig und ungcnngthuend erscheinen, dag

sie es für einmal räthlich hält, Ihnen anzutragen, in
das Begehren der gedoppelten Aussteuer für die Mönche

Laghi und Filippis nicht einzutretten.

Die Finanz-Commission legt über die Veräusseiung
eines Stüklein Landes, Romanshorn genannt, im C.

Tburgäu -- einen Bericht vor, der für z Tage auf
den Canzleytisch gelegt wird:

Die Polizcycommißion erstattet folgenden Bericht,
der für z Tage ausdcn Canzleytisch gelegt wird.

B. GesetzgeberZ Die Botschaft des Vollz. Rathes
vom 9. Brachm., welche auf Abänderungen im Gesetze

über die Ansidlung der Fremden in Hetveiien anträgt,
und zwar in Erwägimg der neuen bevorstehenden Ver.
fassuug, scheint die Voraussetzung zu begünstigen, a!S

ob die darinn gesetzlich bestätigten Grundsätze von den

künstigeu Cantonsgewaltcn dürften aufgehoben werden,
und nicht in das Gebiete der höhern allgemeinen Poli-
zey gehörten. Aber alle bey der Berathung gegmwär.
tige Mitglieder eucrer Polizey-Commission, welcher ihr
obgemeldke Botschaft zur vorläusigcn liutcrfuchuug über-

wiesen, waren einmüthig der entgegengesehen Meynung
und überzeugt, daß in dieser Sache die allgemeine Ge-

sitzgednnq nur zu verfügen und ereignenden Falls die

jczt b.strheuden Gesetze aufzuheben oder abzuändern be.

rechligl seyn werde, hingegen den Canronsbchörde» nur
die besondere Aufsicht nach den allgemeinen Gesetzen

zustehe. Si schlägt Ihnen vor, IN den Antrag des Vollz,
Rathes nicht einzutreten, und demselben dieses durch
eine Botschaft anzuzeigen.

Folgendes Gutachten der Civilgesetzgcbungs-Com-
Mission wird in Berathung genpmmcn:

B. Gesetzgeber! Sie haben am 2. d, Ihrer Justiz-
Commission den Auftrag ertheilet, Ihnen Bericht über

tie ron derselben bearbeitete und noch zu bearbeitende

Gegenstände abzil-gen. Unter den ersten bieten sich

si'.'t dem 7, August keine andere als Pnvatgegenssände

dar, die von Ihnen entweder durch bestimmte Entschci,
düngen oder durch Hiusndungen an den Vollz. Rath
beseitiget worden. Wichtigere Versuche unternahm
Ihre Justiz-Commission über einige allgemeine Gegen-
stände; es war eine'ihrer Hauptbeschäftigungen gleich

beym Anfang ihres Zusammentrittes, eine ZMkmässs.

gere Organisition des obersten Gerichtshofes zu cut-
werfen, durch welche dem zu häufigen CaffationSbe.
gehrcn und dem kostspielige», zu wcilschichcigen Pro,
zeßgang abgeholfen, und namentlich die Schiedsrichter-
Tridunalien abgesezt hätten werden sollen.

Sie B. G. widmeten auch wirklich Ihre ganze Auf-
werksamkeit diesem Vorschlag, und nur svänr gemachte
Bemerkungen des Vollz. Rathes hinderten Sie, densil-,
bcn Gesitzeskraft zu ertheilen. Sie foderlcn uns auf
der andern Seite auf, einen Vorschlag einzureichen,
wie dem obern Gerichtshof eine Aussicht über die niedern
gerichtlichen Behörden eingeräumt weiden soll, welchen
Sie jenem Gesetz über Cassation und deren Prozcßgang
voranschicken zu müssen glaubten; auch diesen hatten wir
die Ehre Ihnen vorzulegen, der aber Ihren Beyfall nicht
erhielt, und so sind alsi diese beyde Gegenstände unter
die Zahl der noch zu bearbeitenden gebracht worden.

Sie werde» von selbst emsihen, daß in dem gcgen«
Wattigen Augenblik von diesen beyden Vorschlägen nun
nicht mehr die Rede seyn kann, da eine neue Versassung
bekannt gemacht ist, niit welcher eine neue Organisa-
tion der richterlichen Gewalten ohnehin abgefasstt wer-
den muß.

Wir theilten Ihnen vor mchrern Monaten schon
unsere Ideen mit, nach welchen wir geglaubt hätten,
daß auf der einen Seite die Abfassung eines bürgerlichen
Gesetzbuches, auf der andern provisorische Verfügungen
für einzelne Lücken desselben erzielet werden könnten.
Weder die vorgeschlagne Sammlung der Vorhandnen
Gesetze und Gewohnheiten, noch die Bearbeitung ein.
zclncr Hauptgegenstände des bürgerlichen Gesetzbuches
schien Ihnen B- G- angemessen zu seyn, und Sie wiesen
das Ganze wieder Ihrer Commission zmrük.

Wenn wir Ihnen seither nichts weiteres darüber vor-
legten » so geschah es, weil wir die Unmöglichkeit zu
deutlich einsahen, etwas Vollständiges darüber zu ar«
betten, wenn keine einzelne Verfügungen, sondern das
ganze bürgerliche Gesetzbuch nur in seinem ganzen Um«
fang vorgelegt werden müsse. Indessen verursachen die
vielen Lücken auch in den Hanptzwcige» des bürgerlichen
Gesetzbuches häufige Rcclamationen, die sich besonders

auf die Ungleichheit des Erb. und Collocationsrechres
beziehen und diesis mag auch die Ursache seyn, durch
die sich eine neulich ernennte Commission bewegen liest,

Ihnen vorzuschlagen, Ihrer Justiz Commission den Aus-
trag zu ertheilen, daß sie ein allgemeines Crb, unv
Cvllocatiensrccht abfassen sell. Da Sie V. G. da rüde?
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nicht entschieden und unfern such er gemachten dabin

zielenden Antrag abgewiesen habe», so wagen wires
nicht, Ihnen denftlben in einem Zeitpunkt zu wieder-

holen, wo nach wenigen Wochen ohnehin eine andere

Regierung an unsere Stelle teiltet: denn zur Abfassung

eines allgemeinen Erb- und Collocationsrcchtes wäre vor
allem auS eine Sammlung der darüber bestehenden Te-
setze und Gewohnheiten vonnöthen gewesen, ohne deren

Kenntnisse es schlechterdings unmöglich wäre, etwas

Anpassendes zu verfügen; dafür ist die Zeit verflossen,

und es bleibt einer zukünftigen Regierung vorbehalten,
bey dem Anfang ihrer Arbeiten sich mit zweckmässigen

Anstalten für eine vollständig? Sammlung der verschie-

denen Gesetze und Gebräuche über alle Zweige des bür-

gettiche» Gesetzbuches und der Gerichtsordnung zu be-

schäftig n. Aber immer bedavs es noch 'längerer Zeit,
bis die Einführung eines allgemeinen bürgerlichen Ge-

setzbuchcs und einer gleichen Brozeßsorm möglich wird,
und es bleiben manche Cantone ans diese Weise noch

lange in dem kläglichen Zusta.,d, auch für die wichtig-
sten Fälle keine bestimmten Vorschriften und Gesetze zu

haben. Wir schlagen Ihnen B- G. in dieser Rnksicht

vor, Paß Sie die Cantonsgerichte einlade» lassen müch.

ten, Ihnen mit möglichster Beförderung diejenigen Ge.
sitze und Verfügungen anzuzeigen, und mit zwekmässigen

Vorschlägen zu begleiten, welche denselben überhaupt
sowohl als in dem Prozcßgang am nothwendigsten zu

seyn scheinen, damit Sie diese als provisorische Verstl-
guogcn bw zu einem allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch
den einzelnen Cantoncn decreciren könnten.

Jene über die dringendsten Gegenstände der Gesetzge»

bung niedergesizte Commission schlug Ihnen fcrners vor,
uns die Einrichtung der bürgerlichen Rcchtsgewglten ;n
überweisen. Da diese aber unter die Arbeiten der Con-
stìrutivns-Ccmmissivn geboret, und diese lcztere sich auch
wirklich damit beschäftigt; so haben wir Ihnen B. G.
darüber nichts vorzutragen, so wie wir hingegen der
Sorge, die jene Commission für daS Sch'ksal der uneh-
lichen Kinder Ihnen ans Herz legte, durch einen beson-
dern Gcsetzesvorschlag zu entsprechen nnS bemühet haben.

Der Räch verwirft diesen Antrag und brauflragt
dagegen seine Commission, über Collocations- Erd- und
Wechselrechte allgemeine Gesetze in bearbeiten.

Folgendes Gutachten der Cwstgesctzgcd. Commission
wird in Berathung genommen :

B. Gesetzgeber! Sie.haben über das Gutachten,
welches die Iustiz-Fommission Ihnen am :a. Ienver
wegen der zutschen der Gememdskammer von Baden

und der Gemeinde Göslikon über das Kirehenaat und
dessen Aufbewahrung vorwaltenden Streitsache vsrzuie-
ge» die Ehre hatte, am >;. Jenaer den Schluß gefasset,

auch die Gemeinde Göslikon über ihre Gegengrünte
einzuvernehmen. Sie entwickelt diese in der Bitischrist
vom 20. Merz, welche der Vollz. Rath am 8. Ap'i! den,
gesetzgcb. Rath mittheilte. Wir müssen darauf antra,
gen, daß diese Bittschrift verlesen werde, weil wir in
deren ganzem Inhalt nichts finde», daS „ns ,ur Abän,
derung des am 12. Jenaer eingereichten Gutachtens b »

wegen könnte, indem es sich klar zeigt, daß eS nicht
blos um Aufbewahrung, sondern um förmliche Abt.ei-
tung des Kirchcngutes zu thun ist. Ueber die von der
Gemeinde Göslikon angeführten Beyspiele wagen wie
nicht zu entscheiden, weil wir dieselben in ihrem ganzm
Umfang nicht kennen, und es bleibt uns daher nichts
anders übrig, als uns lediglich auf unser Gutachten zn
berufen, und dasselbe Ihrer Beurtheilung zu unterziehen.
(S. das ältere Gutachren und den Decretsenlwurf, Z?>

Schweiz. Nepubl. St. 24 z S. 1020).
Der Decretsvorschlag wird hierauf angenommen.
Die Untcrrichts-Coiuniission erstattet folgenden B?»

richt, der für ; Tage auf den Canzlcytisch gelegt wird.
Vor einiger Zeit wiesen Sie Ihrer Unterrichts-Com-

Mission die Bittschrift der Dorfschast Areegno, das Be-
gehrcn enthaltend, von der Pfarrkirche Lohne getrennt
zu werden, und eine eigene Pfarrcy bilden zu können,
nebst den abgeforderten Bemerkungen der Gemeinde und
des Pfarrers von Losone, die sich einer solchen Trennung
widersetzen, zu.

Die Commission hat nach geschehener Untersnchung
und Prüfung der von beyden Seiten für und wider
angeführten Gründen gefunden, daß

1) keine solche Umstände vorhanden sind, welche die
begehrte Sönderung nothwendig und mmmgäng-
lich erheischen;

2) daß die Sonderling selbst den Einwohnern vor«

Arccgno mehr beschwerlich als nüzlich in der Zu-
knnft fallen würde;

z) daß die Gestattung einer solchen Sönderung beton-

ders in den jetzigen Zeikumständen große nachkhcüige

Folgen sur die Ruhe und Einigkeit, die in dieser

Gemeinde bis jctzo geherrschet haben, haben könnte,
und für andere Gemeinden ein böses Beyspiel ge-
den würde.

Dieses alles in Erwägung gezogen, glaubt Ihre Un-
terrichts Comnilssivn, Ihnen B. G. antragen m müss n,

M das Begehren der Dorfschast Arccgno im C. Lkgmi?
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und Distr. Locarno, bctressend die Söndcrung von der

Pfarikirche Lvfonc, nicht cmzutretten.
Die PetitisneinCommission berichtet über nachfol

gente Gegenstände:

1. Die Wirthe von Nyon machen Vorstellungen ge-

gen eine neue Wirlhfchaftsbewillignng, die die Ver-
waitungskammer vom Lema» in ihrer Stadt ertheilt
hat. Wird an die Vollziehung gewiesen.

2. Die Gemeinde Seen, Distr. Winterthnr, wendet

sich an den gesttzgeb. Rath, um zn wissen: ob eine ehe-

malige Baufuhrp'ichr, die B. Altstadtschreibcr Troll zu

Gunsten eines ihm ungehörigen Stük Reblands frischer-

dings fordert, unter die »ncntgcldlich abgeschaften per-
sönlichen oder aber unter die dinglichen Fcvdallasten
gehöre? Wird an die Finanz.Commission gewiesen.

Die sämtlichen Gerichtsweibel im Distr. Wangen
C, Bern, machen Vorstellungen über das Mißvcrhältnlß
ihres geringen Gehalts mit den ihnen obliegenden Pflich,
ten; insbesonders denn beschweren sie sich über eine in
Betreff der freywiliigc» Steigerungen iüngst ertheilte,
ihnen sehr nachthcilige Weisung des Justizministers.
Wird an die Civilgesctzgcbungs-Commission gewiesen.

4. Die Kirchgemcinde Egg, Distr. Grüningen, C.

Zürich, erklärt das unterm 8. April d. I. von dcrGcmein-
de Essiugen dem gesttzgeb. Rath vorgelegte Vercinigungs-
begehren als eine in ihrem Angeben unrichtige und zn-

gl.ich sträflich unlcrschobriie Particular-Speculation.
Wird an die Vollziehung gewiesen.

;. Auch die Munizipal. Schafhausen und Winterthur
stellen in Bczug auf die Gemeinden ihrer Distrikte die

grellen Folgen eines Reprästntativsystcms dar, das nicht

ans das Verhältniß der Bevölkerung und Steuerabgabe

berechnet wäre. Wird an die Vollziehung gewiesen.

6. Die Munizapal. St. Gallen äussert ihr Bedenken

über die in dem neuen Constirutionsprojckt vorgeschrie-

bcnc Wahlart zu den Cantonaltagsatznngen. Wird an

die Organisationsgesttz Commission gewiesen.

Am 14. Juni war keine Sitzung.

Gesetzgebender Nath, n. Juni.
Präsident: M i t t e l h 0 l z e r.

Die Unterrichts-Commission räth zu folgender Bot-
schuft an den Vollz. Rath, welche angenommen wird :

B. Vollz. Räthe! Sie sind eingeladen, über das Be-

gehren der Gcmeindskammer und Munizipalität Groley,
Distr. Frcyburg, eine eigene Kirchgcmeinde bildest zu

dürfen, welches Sie in beyfolgeuder Bittschrift ersehen,

Bericht einziehen zu lassen, und denselben dem gesttzgeb.
Rath mitzutheilen. Auch übersenden wir iintcr der näm,
lichen Einladung Ihnen B. V. R. die Bittschrift der Gc.
meinen Au, Ablweil und Russischweil, C. Bade», die sich

von ihrer Mutterkirche SinS zu trennen wünschten.

Auf den Antrag eines Mitglieds wird die Unterrichts.
Commission beauftragt, ein allgemeines Besitz zu ent-
werfen, über die Bedingungen, u»ter welchen Trennun.
gen von Kirchgemeindcn zugelassen werden können.

Die gleiche Commission erstattet folgende» Bericht,
der für z Tage auf den Canzkeytisch gelegt wird:

S. Gesetzgeber! Sie haben in einer Votschaft vom
;. April den Vollz. Nach einzuladen, Ihnen Bericht ab-
zustatte», ob die abgebrannte Kirche in Buchs nicht
füglich an ein anderes, Enelbürge» näher gelegenes Ort,
wieder aufgebauet werden könnte, oder wenn dieses das
Locale nicht gestatten sollte, Ihnen Vorschläge mitzu.
theilen, wie eme Trennung der Pfarrgemeine Enetbür«
gen von der Mm'terkirche Buchs erzielet werden könnte.

Der Vollz. Räch hat einen nach nach unstrimErachten
sehr zwekmässigcn Mittelweg gefunden, indem er Ihnen
in seiner Botschaft vom 29. May vorschlägt, die mit
der Pfarrkirche verbundene Kaplancy auf die St. An.
tons-Kapcve zu Enetbürgen zu übersetzen, und dieselbe
in ein LsnoiìLlum Luratum zu umwandeln, ohne jedoch
die Enetbürger von der Mntterkirche zu trenne», zu deren
Wiedcrcrbauung und Unterhalt dieselbe fcrncrs das Jh.
rige wie bisher beyzutragen haben würden. Auf diese

Weist haben die Buchstr ihre Kirche wieder auf dem
vorigen Plaz: die Enetbürger ihre» Seelsorger und
Gottesdienst in ihrer Nähe, und eS ist einer Trennung
auSgewichen, die über kurz oder lang beyden Theilen
hätte nachtheilig werden müssen.

^ Sie finden die weiter» Gründe dafür in der Botschaft
des Vollz. Rathes angegeben, und es bleibt uns nur der

Wunsch übrig, daß diese Pfarrgcmeinen in dieser Ver»

fügung wieder ihre vorige Eintracht finden, und von
allen weiter» Umtrieben und leidenschaftlichen Persolgun.

gen endlich abstehen möchten. Das beidstirige zukünftige

Betragen wird mir ihre Absichten rechtfertigen, aus wc!»

chen sie alle ihre Schritte unternommen zu haben vor»

gegeben haben, nachdem durch diesen Vorschlag der

Gottesdienst und andere pfärrliche Verrichtungen in
beyden Gemeinden sehr zwekmässig versthen werde»

dürften, wegen welchem einzig die Buchstr ihre Pfarr.
kirche am alten Ort und die Enetbürger die Trennung

zu fodern behaupteten. Wir schlagen! Ihnen B G.
darüber > folgendes Decret vor: (Die Forts, folgt.)


	Gesetzgebender Rath

